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So arbeiten Sie mit diesem Buch

Mit diesem Buch bieten wir Ihnen Unterstützung, wenn Sie rasch ein professio-
nelles Zeugnis erstellen oder ein aussagekräftiges Referenzschreiben verfassen
wollen.

Dazu geben wir Ihnen zunächst in Kapitel 1 eine Übersicht zu den Beschäftigungs-
verhältnissen und sagen Ihnen, wer auf ein Zeugnis Anspruch hat – und wer nicht.
Und wir geben Ihnen Antworten auf die vielen, häufig gestellten Fragen rund um
die Themen Ausbildungszeugnisse und Referenzschreiben.

Dann bieten wir Ihnen Unterstützung beim „Doing“: Mit der Ablaufcheckliste, dem
Bewertungsbogen und der Checkliste können Sie die Erstellung eines Zeugnisses
sicher und effizient organisieren und auch den Ablaufprozess mit diesen einfachen
Mitteln standardisieren. Diese Arbeitshilfen finden Sie in den Kapiteln 2 und 3.

Den Kern des Buches bilden über 90 Musterzeugnisse und Referenzschreiben,
die Sie sich in den Kapiteln 5, 6 und 7 ansehen können. Wir haben für die zweite
Auflage neue Zeugnisse zu neuen Berufsbildern aufgenommen. Zudem haben
wir einige Zeugnisse ins Englische übertragen. Denn auch an Azubis, Trainees und
Praktikanten geht die Internationalisierung der Arbeitswelt nicht spurlos vorbei
und einige zieht es, um neue Erfahrungen zu sammeln, ins Ausland.

Wenn Sie sich vertiefen wollen in die Tücken und Regeln der Zeugniserstellung und
der Zeugnissprache, geben wir Ihnen einen Einblick in die Zeugnisschreibwerkstatt
mit dem „Crashkurs Zeugniserstellung“ (Kapitel 4). Wir gehen auf die Besonder-
heiten und Unterschiede von Zeugnissen und Referenzschreiben ein, berichten
davon, was üblich ist, und bieten Ihnen zahlreiche individuelle Textbausteine.

Und last but not least: Alle Arbeitshilfen und Muster finden Sie im Internet unter
www.haufe.de/arbeitshilfen – für Sie als Leser kostenlos zum Download.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Dr. Thorsten Knobbe, Dr. Mario Leis und Dr. Karsten Umnuß
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1 Die wichtigsten Fragen zu Zeugnis
und Referenzschreiben

Die Arbeitswelt zeichnet sich durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Beschäfti-
gungsverhältnissen aus. In der betrieblichen Praxis trifft man gerade im Zusammen-
hang mit Aus- und Weiterbildungssachverhalten auf eine Reihe von unterschied-
lichen Beschäftigungsverhältnissen, denen man auch bei der Zeugniserstellung
oder der Ausstellung von Referenzen differenziert Rechnung tragen muss. Um
Ihnen bei der zu treffenden Einordnung und Behandlung eine Hilfestellung zu ge-
ben, haben wir Ihnen nachfolgend zunächst eine Übersicht zu den wichtigsten
Beschäftigungsverhältnissen insbesondere im Zusammenhang mit einer Aus- oder
Weiterbildung zusammengestellt.

Welche Beschäftigungsverhältnisse sind möglich?

Zu unterscheiden sind folgende Beschäftigungsverhältnisse:

1. das Berufsausbildungsverhältnis: Hier gilt das Berufsbildungsgesetz (BBiG) un-
eingeschränkt und gem. § 10 Abs. 2 BBiG grundsätzlich (auch) die arbeitsrechtli-
chen Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze (z.B. Auszubildende);

2. das Beschäftigungsverhältnis außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses,
das aber gleichwohl eine Art „besonderes Ausbildungsverhältnis“ darstellt.
Gem. § 26 BBiG gelten die Vorschriften der §§ 10–23 BBiG (d. h. auch die Rege-
lung zum Zeugnisanspruch in § 16 BBiG und gem. § 10 Abs. 2 BBiG grundsätzlich
(auch) die arbeitsrechtlichen Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze) und
§ 25 BBiG mit den Maßgaben des § 26 BBiG (z.B. Praktikanten, Volontäre, Be-
triebspraktikanten zur beruflichen Fortbildung, Anlernlinge) ;

3. das Beschäftigungsverhältnis außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses,
das kein „besonderes Ausbildungsverhältnis“ im Sinne des § 26 BBiG darstellt
(z.B. Umschüler);

4. das „klassische“ Arbeitsverhältnis: Hier gelten nur die Regelungen des Arbeits-
rechts, nicht aber die des BBiG, auch nicht entsprechend (z.B. Anlernlinge,
Werkstudenten, Trainees, Ferienarbeit von Schülern, Beschäftigte im Einglie-
derungsverhältnis);

5. ein besonderes Rechtsverhältnis eigener Art, das der Anbahnung eines Arbeits-
verhältnisses dient, bzw. ein vertraglich vereinbartes verlängertes Bewerbungs-
verhältnis (z.B. Schnupperkurs-Teilnehmer im „Einfühlungsverhältnis“);



14

Diewichtigsten Fragen zu Zeugnis und Referenzschreiben

6. öffentlich-rechtliche Sonderverhältnisse, bei denen u. a. der Betrieb nur als
besonderer Unterrichtungs- bzw. Ausbildungsort im Rahmen der öffentlich-
rechtlich geregelten Aus- und Weiterbildung dient (z.B. 1-Euro-Jobber, Be-
triebspraktika von Schülern, Fachhochschul- und Hochschulpraktikanten);

Vom Arbeitsverhältnis ist das Freie-Mitarbeiter-Verhältnis abzugrenzen, für das die
Regelungen des Arbeitsrechts nicht gelten (z.B. selbständige Berater).

1.1 Wer hat Anspruch auf ein Zeugnis?

Auszubildende

Die betriebliche Berufsausbildung ist im Berufsbildungsgesetz (BBiG) geregelt. Ne-
ben der (betrieblichen) Berufsausbildung regelt das BBiG auch die berufliche Fort-
bildung und die berufliche Umschulung. Das BBiG regelt heute grundsätzlich die
Berufsausbildung in allen Berufs- und Wirtschaftszweigen.

Auszubildender ist, wer eine im Einzelnen genau geregelte, möglichst vollständige
Ausbildung zu einem anerkannten Lehrberuf durchläuft (insbesondere in Handel,
Gewerbe und Handwerk) und eine abschließende Prüfung anstrebt.1

Auszubildende haben Anspruch auf ein Zeugnis gem. § 16 BBiG.

Praktikanten

Praktikant ist, wer sich für eine vorübergehende Dauer zum Erwerb praktischer
Kenntnisse und Erfahrungen einer bestimmten betrieblichen Tätigkeit und Aus-
bildung, die keine systematische Berufsausbildung darstellt, im Rahmen einer Ge-
samtausbildung unterzieht, weil er diese für die Zulassung zum Studium oder Be-
ruf, zu einer Prüfung oder zu anderen Zwecken benötigt. Der Ausbildungszweck
steht damit im Vordergrund. Die Vergütung ist der Höhe nach deshalb auch eher
eine Aufwandsentschädigung oder Beihilfe zum Lebensunterhalt.2 Der Arbeitgeber

1 BAG, Urteil v. 5. 8.1965, 2 AZR 439/64, DB 1965, 1220.
2 BAG, Urteil v. 13.3.2003, 6 AZR 564/01; Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern (TVK) § 20, zur Abgren-

zung des Praktikanten vomArbeitnehmer vgl. LAG Köln, Urteil v. 31.5.2006, 3 Sa 225/06, NZA-RR 2006, 525.


